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Sonderrundschreiben Grunderwerbsteuer 

 

Der Gesetzgeber hat mit dem Jahressteuergesetz 2022 eine Reihe von Änderungen im 

Grunderwerbsteuerrecht vorgenommen. Hier die in der Praxis bedeutsamsten: 

 

• Verlängerung der Nachbehaltensfrist von 5 auf 10 Jahre beim Übergang 

von Grundstücken auf eine Gesamthand 

 

Geht ein Grundstück von einem Allein- oder Miteigentümer auf eine Gesamthand (z.B. 

Personengesellschaft) über, so wird die Steuer in Höhe des Anteils nicht erhoben, zu dem 

der Veräußerer am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist.  

 

Dies ist z.B. der Fall, wenn ein an einer OHG beteiligter Gesellschafter ein in seinem Ei-

gentum befindliches Grundstück an die OHG veräußert. Die Grunderwerbsteuer wird in 

Höhe seines Gesellschaftsanteils nicht erhoben. 

 

Dies gilt jedoch nicht, soweit sich der Anteil des Veräußerers an der Gesamthand inner-

halb von nunmehr 10 (statt vorher 5) Jahren verringert. Der Gesetzgeber stellt diesen 

Tatbestand einer (Teil-)Veräußerung des Grundstücks gleich.  

 

Veräußert somit der OHG-Gesellschafter seinen Gesellschaftsanteil innerhalb von 10 Jah-

ren nach dem Grundstücksverkauf ganz oder teilweise, wird insoweit nachträglich Grund-

steuer erhoben.   

 

• Neue Korrekturvorschrift gemäß § 16 Abs. 4a GrEStG 

 

Das Grunderwerbsteuerrecht sieht in den Fällen des sog. Share Deals (Übertragung von 

Anteilen an grundstückshaltenden Personen- oder Kapitalgesellschaften) verschiedene 

Tatbestände vor, die jeweils zu einer Grunderwerbsteuerpflicht führen: 

 

- Bei einer Anteilsvereinigung i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 3 GrEStG und zur wirt-

schaftlichen Beteiligung i.S.v. § 1 Abs. 3a GrEStG kommt es auf das schuldrechtli-

che Rechtsgeschäft („Signing“ Vertragsunterzeichnung) an.  

 

- Demgegenüber entsteht die Grunderwerbsteuer in den Fällen des § 1 Abs. 2a und 

2b GrEStG im Zeitpunkt des dinglichen Übergangs der Anteile („Closing“). 
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In der Praxis kommt es oft vor, dass zwischen Signing und Closing eine Zeitspanne von 

mehreren Monaten liegt (z.B. aufgrund kartellrechtlicher Zustimmungsvorbehalte). Dies 

kann möglicherweise zu Doppelbesteuerungen führen, weil im zeitlichen Abstand zwei 

Tatbestände verwirklicht werden. Die Finanzämter stellen regelmäßig 2x Grunderwerb-

steuer fest, obwohl wirtschaftlich nur ein Vorgang / Lebenssachverhalt vorliegt. 

 

Um solche Konstellationen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber die Korrekturvorschriften 

um einen neuen § 16 Abs. 4a GrEStG erweitert: Danach wird die erste Festsetzung (be-

ruhend auf dem Vertragsunterschrift) auf Antrag aufgehoben oder geändert, wenn die 

Anteile im Wege des Closing übergehen und der Tatbestand § 1 Abs. 2a oder 2b GrEStG 

erfüllt wird. Somit wird vom Grundsatz her die Doppelbesteuerung vermieden. 

 

Weitere Voraussetzung ist jedoch, dass alle Erwerbsvorgänge fristgerecht und in allen 

Teilen vollständig angezeigt werden.  

 

Problematisch ist dabei, dass die Anzeigepflicht in diesen Fällen nicht ausschließlich den 

Notar, sondern – je nach Fallkonstellation – auch den Steuerschuldner trifft. Dies können 

die Vertragspartner oder die aufnehmende Gesellschaft sein. Hat nur einer von ihnen ei-

nen Vorgang nicht (vollständig und fristgerecht) angezeigt, kommt es zur Doppelbesteu-

erung. 

 

Auch die Frist selbst ist kurz: Sie beträgt nur zwei Wochen und beginnt bereits, nachdem 

die Beteiligten von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben. Die Anzei-

gepflicht besteht sogar dann, wenn der Vorgang (vermeintlich) von der Besteuerung aus-

genommen ist. 

 

Ganz besonders problematisch ist die Voraussetzung „in allen Teilen vollständig“ in Kom-

bination mit der kurzen Frist. Daher ist bei geplanten Transaktionen mit Gesellschaften, 

die Grundbesitz halten, rechtzeitig und zu Beginn des Transaktionsprozesses dafür Sorge 

zu tragen, dass alle grunderwerbsteuerlich relevanten Daten zusammengetragen werden. 

Dies kann u.U. sehr aufwendig sein. 

 

Wenn in einer Betriebsprüfung die Besteuerung auslösende Sachverhalte gemäß  

§ 1 Abs. 3 oder § 1 Abs. 2a und 2b GrEStG nachträglich entdeckt werden, hat keine 
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rechtzeitige und vollständige Anzeige erfolgen können, sodass in diesen Fällen eine Dop-

pelbesteuerung eintritt, die nicht geheilt werden kann. 

 

Betroffenen ist anzuraten, vor jeder Anteilsveränderung oder Grundstücksübertragung 

auf oder von einer Gesellschaft sowie zwischen Gesellschaftern ihre Anzeigepflichten ge-

nau zu prüfen und sich ggf. steuerlichen Rat einzuholen, um unliebsame Überraschungen 

in Form von teuren Doppelbesteuerungen zu vermeiden. 
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Mit freundlichen Grüßen 
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